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„Open-Air-Initiative" - kreative Prüfung von Veranstaltungsflächen in der Stadt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zeichnet sich ab, dass in diesem Jahr Kulturveranstaltungen und 
andere Events in geschlossenen Räumen wohl nur sehr eingeschränkt oder gar nicht stattfinden können. Auch 
die Gastronomie wird erst einmal wieder im Außenbereich öffnen dürfen.

Um trotzdem möglichst zahlreiche Veranstaltungen durchführen und Möglichkeiten für Kulturschaffende, Event- 
veranstaiter und Gastronomen schaffen zu können, wäre es hilfreich, wenn die Stadtverwaltung bereits jetzt die 
Bespielbarkeit der unterschiedlichsten Flächen prüft.

Dabei soll das Augenmerk insbesondere auf die kreative Findung „neuer" Veranstaltungsflächen gelegt werden. 
Diese Flächen sollen den unterschiedlichen Veranstaltern/Künstlern/Gastronomen dann schnellstmöglich zu 
Verfügung gestellt werden, z. B. bietet sich die große Fläche unter der Theodor-Heuss-Brücke für eine längerfris
tige kulturelle oder gastronomische Nutzung an.

So kann nach Beendigung des „Lock-Downs" das kulturelle Leben in der Stadt schnellstmöglich wieder hochge
fahren werden.

Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher zur Behandlung im zuständigen Ausschuss folgenden

Antrag:

1. Die Verwaltung prüft, welche öffentlichen Flächen grundsätzlich für Veranstaltungen/Events o- 
der gastronomische Zwischennutzungen zu Verfügung stehen. Dabei sollen auch „neue" Flä
chen, die bisher noch nicht für eine derartige Nutzung zu Verfügung gestellt wurden, in die Prü
fung mit einbezogen werden.

2. Die Verwaltung prüft, welche Voraussetzungen an die Nutzung der jeweiligen Fläche geknüpft 
sind. Dies umfasst insbesondere die Auflagen zum Brandschutz, der erlaubten Personenzahl, 
der Lautstärkebeschränkung, die sich aus der Umgebung ergibt sowie die weiteren Nutzungs
auflagen.
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3. Die Verwaltung stellt die Veranstaltungsflächen sowie die jeweiligen Nutzungsvoraussetzungen 
in einem „Veranstaltungsflächenkatalog" dar.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionsvorsitzender
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